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(54) Elektrische Installationsleitung

(57) Es wird eine elektrische Installationsleitung an-
gegeben, in welcher aus isolierten elektrischen Leitern
bestehende, der Stromführung dienende Adern zu einer
Einheit zusammengefaßt sind. Zur gleichzeitigen, stö-
rungsfreien Nutzung der Leitung für hochfrequente Si-
gnale ist die Einheit aus vier zu einem Sternvierer mit-

einander verseilten Adern (A) aufgebaut. Über den
Adern (A) ist ein Schirm (3) aus einer beidseitig mit Alu-
minium beschichteten Kunststoff-Folie (8) angeordnet.
Um den Schirm (3) sind verzinnte Kupferdrähte (4) mit
der Funktion eines Schutzleiters herumverseilt und über
den verzinnten Kupferdrähten (4) ist ein aus Isolierma-
terial bestehender Mantel (5) angebracht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine elektrische
lnstallationsleitung, in welcher aus isolierten Leitern be-
stehende, der Stromführung dienende Adern zu einer
Einheit zusammengefaßt sind.
[0002] Derartige Leitungen werden in unterschied-
lichsten Ausführungsformen seit vielen Jahren überall
dort eingesetzt, wo elektrischer Strom benötigt wird. Die
Leitungen werden in diesem Sinne in Gebäuden aller
Art und auch zur Stromversorgung ortsfester und be-
weglicher elektrischer Maschinen eingesetzt. Ge-
bräuchlich sind Leitungen mit drei oder mehr Adern, von
denen eine in der Regel die Funktion eines isolierten
Schutzleiters hat. Solange die Leitungen ausschließlich
zur Stromübertragung eingesetzt werden, ergeben sich
bei sachgemäßer Handhabung keine Probleme. Für ei-
ne zusätzliche Nutzung zur Übertragung nachrichten-
technischer (hochfrequenter) Signale bzw. Daten in ei-
ner heute immer weiter verbreiteten Technik sind die
Leitungen nur mit Einschränkungen geeignet, da ihre
lmpedanz für diesen Verwendungszweck zu ungleich-
mäßig ist.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
eingangs geschilderte Leitung so weiterzubilden, daß
sie ohne Einschränkung auch zur störungsfreien Über-
tragung nachrichtentechnischer Signale geeignet ist.
[0004] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung da-
durch gelöst,

- daß die Einheit aus vier zu einem Sternvierer mit-
einander verseilten Adern besteht,

- daß über den Adern ein Schirm aus einer beidseitig
mit Aluminium beschichteten Kunststoff-Folie an-
geordnet ist,

- daß um den Schirm verzinnte Kupferdrähte mit der
Funktion eines Schutzleiters herumverseilt sind
und

- daß über den verzinnten Kupferdrähten ein aus Iso-
liermaterial bestehender Mantel angebracht ist.

[0005] Eine solche Leitung ist symmetrisch in Form
eines Sternvierers aufgebaut. Sie hat dementspre-
chend eine gleichmäßige Leiturigsimpedanz von bei-
spielsweise 100 Ohm bei 1 MHz. Hochfrequente Signa-
le können wegen der Symmetrie der Leitung mit zwei
rechtwinklig zueinander stehenden Leitungskreisen
störungsfrei übertragen werden. Aufgrund der sehr
gleichmäßigen Leitungsimpedanz treten auch keine
wesentlichen Signalreflexionen auf. Durch den von den
verzinnten Kupferdrähten - im folgenden kurz "Schutz-
leiter" genannt - umgebenen Schirm ergibt sich für die
Leitung außerdem eine hervorragende Schirmung, und
zwar auch für höhere Frequenzen im Bereich von bei-
spielweise 1 MHz. Die Adern sind daher gegenüber ei-
ner Beeinflussung durch äußere elektromagnetische
Felder geschützt und es kann auch keine Störstrahlung
von der Leitung ausgehen. Durch den die Adern insge-

samt umgebenden Schutzleiter erhält die Leitung au-
ßerdem eine erhöhte Sicherheit, da im Falle einer bis
zum stromführenden Leiter reichenden äußeren me-
chanischen Beschädigung sofort eine Schutzabschal-
tung erfolgt.
[0006] Die Leitung läßt sich dann problemlos in einem
einzigen Arbeitsgang herstellen, wenn für die Versei-
lung der Adern und der Drähte des Schutzleiters die be-
kannte S/Z-Verseilung mit wechselnder Schlagrichtung
der Verseilung eingesetzt wird.
[0007] Ausführungsbeispiele des Erfindungsgegen-
standes sind in den Zeichnungen dargestellt.
[0008] Es zeigen:
[0009] Fig. 1 einen Querschnitt einer Leitung nach der
Erfindung.
[0010] Fig. 2 und 3 Einzelheiten der Leitung in vergrö-
ßerter Darstellung.
[0011] Fig. 4 und 5 zwei gegenüber Fig. 1 ergänzte
Ausführungsformen der Leitung ebenfalls im Quer-
schnitt.
[0012] Die elektrische lnstallationsleitung L (Leitung
L) nach Fig. 1 hat vier Adern A, die jeweils aus einem
elektrischen Leiter 1 und einer denselben umgebenden
Isolierung 2 bestehen. Der Leiter 1 ist in bevorzugter
Ausführungsform ein massiver Kupferleiter. Die vier
Adern A sind miteinander verseilt. Sie bilden einen
Sternvierer. Über den Adern A ist ein elektrisch wirksa-
mer Schirm 3 angebracht, der von einem aus um den
Schirm 3 herumverseilten, verzinnten Kupferdrähten
bestehenden Schutzleiter 4 umgeben ist. Über dem
Schutzleiter 4 ist ein Mantel 5 aus Isoliermaterial ange-
bracht. Er kann beispielsweise aus einem halogenfreien
Polymer oder aus flammwidrigem raucharmem Polyvi-
nylchlorid bestehen.
[0013] Durch die Anordnung der Adern A in einem
Sternvierer ergibt sich ein symmetrischer Aufbau der
Leitung L mit einer gleichmäßigen Leitungsimpedanz.
Zur weiteren Verbesserung der Übertragungseigen-
schaften im nachrichtentechnischen Sinne und zur Mi-
nimierung der Abmessungen der Leitung L kann die Iso-
lierung 2 der Adern A gemäß Fig. 2 aus zwei Schichten
6 und 7 bestehen. Für beide Schichten 6 und 7 wird in
bevorzugter Ausführungsform ein vernetztes Polyolefin,
beispielsweise Polyethylen, eingesetzt. Die innere, am
Leiter 1 anliegende Schicht 6 ist massiv ausgeführt. Sie
garantiert die für die Energieübertragung erforderliche
Spannungsfestigkeit. Die äußere Schicht 7 besteht aus
geschäumtem Material, so daß die Dielektrizitätskon-
stante der Isolierung 2 vorteilhaft herabgesetzt ist. Die
äußere Schicht 7 hat zweckmäßig eine glatte Oberflä-
che (skin).
[0014] Der Schirm 3 besteht aus einer Kunststoff-Fo-
lie 8, die auf beiden Seiten mit einer fest haftenden
Schicht 9 bzw. 10 aus Aluminium versehen ist. Für die
Kunststoff-Folie 8 wird in bevorzugter Ausführungsform
ein Polyester verwendet. Sie ist beispielsweise etwa
0,13 mm dick. Die beiden Schichten 9 und 10 aus Alu-
minium sind jeweils mindestens 50 µm dick. Die be-
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schichtete Kunststoff-Folie 8 ist in bevorzugter Ausfüh-
rungsform längseinlaufend um die Adern A herum zu
einem Rohr mit überlappenden Längskanten geformt.
Die Überlappung 11 (Fig. 3) ist ausreichend breit, damit
sich ein rundum geschlossener Schirm 3 ergibt. In der
Überlappung 11 liegen die Aluminiumschichten 9 und
10 direkt aneinander. Die beschichtete Kunststoff-Folie
8 kann aber auch überlappend um die Adern A herum-
gewickelt sein.
[0015] Der Schutzleiter 4 besteht aus verzinnten Kup-
ferdrähten, die unter fester Anlage am Schirm 3 mit
möglichst hoher Bedeckung um denselben herum ver-
seilt sind. In bevorzugter Ausführungsform weist der
Schutzleiter 4 zwei übereinander angeordnete Lagen
aus verzinnten Kupferdrähten auf.
[0016] Die Adern A und die verzinnten Kupferdrähte
des Schutzleiters 4 können mit wechselnder Schlagrich-
tung (S/Z-Verseilung) verseilt sein. Es bietet sich dann
die Möglichkeit, die Leitung L in einem Arbeitsgang kon-
tinuierlich zu fertigen. Bei einer zweilagigen Ausführung
des Schutzleiters 4 werden die Umkehrstellen der Ver-
seilung zweckmäßig relativ zueinander in axialer Rich-
tung verschoben.
[0017] Bevor der Schirm 3 um die Adern A herumge-
formt wird, kann um dieselben ein Innenmantel 12 (Fig.
4) extrudiert werden, der die Zwickel zwischen den
Adern A ausfüllt und als Anlagefläche für den Schirm 3
dient. Es ist aber auch möglich, gemäß Fig. 5 zunächst
eine Kunststoff-Folie 13 längseinlaufend mit überlap-
penden Längskanten um die Adern A herumzuformen.
Die Überlappungsstelle 14 der Kunststoff-Folie 13 ist
gegenüber der Überlappung 11 des Schirms 3 vorzugs-
weise um 180° in Umfangsrichtung versetzt.
[0018] Über dem Schutzleiter 4 kann gemäß Fig. 4
zweckmäßig eine Bewicklung 15 aus einer Kunststoff-
Folie oder einem Faservlies angebracht werden. Sie
hält einerseits die verzinnten Kupferdrähte des Schutz-
leiters 4 in ihrer Position und verhindert andererseits,
daß das Material des Mantels 5 beim Extrudieren in den
Schutzleiter 4 eindringt.

Patentansprüche

1. Elektrische Installationsleitung, in welcher aus iso-
lierten elektrischen Leitern bestehende, der Strom-
führung dienende Adern zu einer Einheit zusam-
mengefaßt sind, dadurch gekennzeichnet,

 daß die Einheit aus vier zu einem Sternvierer
miteinander verseilten Adern (A) besteht,

 daß über den Adern (A) ein Schirm (3) aus ei-
ner beidseitig mit Aluminium beschichteten
Kunststoff-Folie (8) angeordnet ist,

 daß um den Schirm (3) verzinnte Kupferdrähte
mit der Funktion eines Schutzleiters (4) herum-
verseilt sind und

 daß über den verzinnten Kupferdrähten (4) ein

aus Isoliermaterial bestehender Mantel (5) an-
gebracht ist.

2. Leitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Isolierung (2) der Adern (A) eine innere
Schicht (6) aus einem vernetzten Polyolefin und ei-
ne äußere Schicht (7) aus einem geschäumten,
ebenfalls vernetzten Polyolefin aufweist.

3. Leitung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Adern (A) mit wechselnder
Schlagrichtung miteinander verseilt sind.

4. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die Kunststoff-Folie
(8) des Schirms (3) längseinlaufend, mit in Längs-
richtung verlaufender Überlappung aufgebracht ist.

5. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die verzinnten Kup-
ferdrähte mit wechselnder Schlagrichtung verseilt
sind.

6. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die verzinnten Kup-
ferdrähte in zwei Lagen übereinander angeordnet
sind.

7. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß über den Adern (A)
eine Kunststoff-Folie (13) längseinlaufend mit
Überlappung angeordnet ist.

8. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß um die Adern (A) ein
Innenmantel (12) herum extrudiert ist.

9. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß über den verzinnten
Kupferdrähten eine Bewicklung (15) angebracht ist.

10. Leitung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, daß die Bewicklung (15) aus einer Kunststoff-
Folie besteht.

11. Leitung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, daß die Bewicklung (15) aus einem Faservlies
besteht.
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